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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 
156 Schutz der stillen Tage 

Nach den Bestimmungen des Gesetzes über den Schutz der Sonn- 
und Feiertage (Feiertagsgesetz) unterliegen bestimmte Sonn- und 
Feiertage einem besonderen Schutz. 

Daher weist das Landratsamt Eichstätt auf folgende Verbote an 
Allerheiligen, am Volkstrauertag, am Buß- und Bettag, am Toten-
sonntag sowie am Heiligen Abend hin. 

Es sind verboten: 

1. an Allerheiligen, 01. November, am Volkstrauertag, 18. Novem-
ber, und am Totensonntag, 25. November, jeweils von 0.00 Uhr 
bis 24.00 Uhr 

- die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügen, 

- alle anderen, der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veran-
staltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tage entspre-
chende ernste Charakter gewahrt ist, 

- Öffnung und Betrieb von Spielhallen; 

2. am Buß- und Bettag, 21. November, von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr 

- die Veranstaltung sportlicher und turnerischer Wettkämpfe auch 
außerhalb der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes,  

- die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügen, 

- alle anderen, der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veran-
staltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tage entspre-
chende ernste Charakter gewahrt ist, 

- Öffnung und Betrieb von Spielhallen; 

3. am Heiligen Abend, 24. Dezember, von 14.00 Uhr bis 24.00 Uhr 

- die Veranstaltung öffentlicher Tanzvergnügen, 

- alle anderen, der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veran-
staltungen, sofern bei ihnen nicht der diesem Tage entspre-
chende ernste Charakter gewahrt ist, 

- Öffnung und Betrieb von Spielhallen. 
 

Eichstätt, 17.10.2012 

Landratsamt Eichstätt 

gez.  K o n r a d ,  Regierungsrätin 

 

 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden 

 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Pfaffenhofen, Gritschstraße 38, 85276 Pfaffenhofen 

157 Allgemeinverfügung nach § 4 Abs. 5 Düngeverordnung 
Vollzug der Verordnung über die Anwendung von Dün-
gemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und 
Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten 
fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung – 
DüV) vom 5. März 2007 

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Pfaffenhofen 
– Sachgebiet L 3.2 – Fachzentrum Agrarökologie erlässt als zustän-
dige Behörde (Art. 4 ZuVLFG) gemäß § 4 Abs. 5 Satz 2 Düngever-
ordnung folgende 

Anordnung 

Die Sperrfrist für die Ausbringung von Düngemitteln mit wesent-
lichen Gehalten an verfügbarem Stickstoff, ausgenommen Festmist 
ohne Geflügelkot, wird abweichend von § 4 Abs. 5 Satz 1 Düngever-
ordnung 

auf Grünlandflächen im Landkreis Eichstätt 

im Hinblick auf die besonderen Verhältnisse im Grünland hin-
sichtlich der Verwertung von Nährstoffen aus flüssigen Wirtschafts-
düngern festgelegt auf die Zeit vom  

01. Dezember 2012 bis 15. Februar 2013 

Im Übrigen bleiben die Bestimmungen der Düngeverordnung un-
berührt. Dies gilt insbesondere für die Sperrfrist für Ackerflächen vom 
01. November bis 31. Januar, sowie das Verbot, Düngemittel mit 
wesentlichen Nährstoffgehalten an Stickstoff und Phosphat auf über-
schwemmten, wassergesättigten, gefrorenen oder durchgängig höher 
als 5 cm mit Schnee bedeckten Boden auszubringen. In der Zeit vom 
15. bis 30. November dürfen nicht mehr als 40kg Ammoniumstick-
stoff oder 80kg Gesamtstickstoff je ha Grünland aufgebracht werden. 

 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
- Sachgebiet L 3.2 - 
Fachzentrum Agrarökologie Boden 

Pfaffenhofen, den 12.10.2012 

gez.  I l m b e r g e r ,  LD 

A M T S B L A T T  
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Zweckverband zur Wasserversorgung der Altmann-
steiner Gruppe  

158 Amtliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2012 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Alt-
mannsteiner Gruppe 

I. 

Auf Grund der §§ 19, 20, 21 und 22 der Verbandssatzung und der 
Art. 34 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die Kom-
munale Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 61 Abs. 4 und 63 ff. 
der Gemeindeordnung und der Verordnung über das Haushalts-, Kas-
sen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der 
Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buch-
führung (KommHV-Doppik) in der derzeit gültigen Fassung vom 
05.10.2007  (GVBl.S. 678, BayRS 2023-3-I) erlässt der Zweckver-
band folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 

im Ergebnishaushalt  
mit dem Gesamtbetrag  
der ordentlichen Erträge von 1.269.240,00 € 

dem Gesamtbetrag  
der ordentlichen Aufwendungen von 1.274.670,00 € 

dem Finanzergebnis von 8.100,00 € 

und dem Jahresergebnis (Saldo) von 2.670,00 € 

 

im Finanzhaushalt 

aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 1.329.790,00 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von  898.640,00 € 

und dem Ergebnis (Saldo) von 431.150,00 € 

 

aus Investitionstätigkeit mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 153.600,00 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 221.500,00 € 

und dem Ergebnis (Saldo) von -67.900,00 € 

aus Finanzierungstätigkeit mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0,00 € 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 0,00 € 

und dem Ergebnis (Saldo) von 0,00 € 

 

und dem Ergebnis (Saldo) des Finanzhaushaltes von 363.250,00 € 

festgesetzt. 

§ 2 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Finanzhaushalt wer-
den nicht aufgenommen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen 
Jahren werden nicht festgesetzt. 

§ 4 

(1) Eine Umlage zur Finanzierung von ordentlichen Aufwen-
dungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit wird nicht erhoben. 

(2) Eine Umlage zur Finanzierung von Aufwendungen aus der 
Investitionstätigkeit wird nicht erhoben. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf  300.000,-- € fest-
gesetzt. 

§ 6 

Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben 
und den Stellenplan beziehen, werden nicht aufgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2012 in Kraft. 
 
Altmannstein, den  20.09.2012 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Altmannsteiner Gruppe 
gez.  H u m m e l ,  1. Vorsitzender 

 

II. 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen 
Teile. 

III. 

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung 
und der Haushaltsplan während des ganzen Jahres zur Einsichtnahme 
in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes  zur Wasserversorgung der 
Altmannsteiner Gruppe, Taubental 1, 93336 Altmannstein bereit-
liegen. 
 

Altmannstein, den 16.10.2012 
gez.  H u m m e l ,  1. Vorsitzender 

 

 

 
Schulverband Nassenfels 

159 Bekanntmachung der Haushaltssatzung und öffentliche 
Auflage des Haushaltsplanes des Schulverbandes 
Nassenfels nach Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde 
für das Haushaltsjahr 2012 

I. 

Auf Grund der Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes 
– BaySchFG  -, sowie der Art. 35 des Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit – KommZG – sowie der Art. 63 ff der Gemeinde-
ordnung – GO – erläßt der Schulverband folgende Haushaltssatzung 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2012 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 195.710,00 € 

im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit 118.500,00 € ab. 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 

Schulverbandsumlage 

(1) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt 
wird für das Haushaltsjahr 2012 auf 128.000,00 € festgesetzt und nach 
der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes 
umgelegt (Verwaltungsumlage). 

(2) Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wir die maß-
gebende Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2011 auf 137 
Verbandsschüler festgesetzt. 

(3) Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 934,31 
€ festgesetzt. 
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(4) Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf 
(Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt 
wird für das Haushaltsjahr 2012 auf 118.500,00 € festgesetzt. 

(5) Das Verhältnis der Aufteilung wird mit 63 % für den Markt 
Nassenfels zu 37 % für die Gemeinde Egweil festgesetzt. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 25.000,00 € festge-
setzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2012 in Kraft. 

II. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des 
ganzen Jahres für die Dauer ihrer Gültigkeit in der Verwaltungsge-
meinschaft Nassenfels, Schulstraße 9, 85128 Nassenfels, innerhalb der 
allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme auf. 

 

Nassenfels, den 15.10.2012 

gez. Andreas H u s t e r e r ,  1. Schulverbandsvorsitzender 

 

 

 
Zweckverband zur Wasserversorgung Denkendorf-
Kipfenberg 

160 Bekanntmachung der Haushaltssatzung nach Vorlage 
bei der Rechtsaufsichtsbehörde 

I. 

Auf Grund der §§ 10 und 21 der Verbandssatzung und der Art. 34 
Abs. 2 Nr. 3 und Art. 40 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunale 
Zusammenarbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
hat der Zweckverband am 24.09.2012 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2012 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 24 Abs. 1, 
Art. 40 Abs. 1 KommZG in Verbindung mit Art. 65 Abs. 3 GO be-
kanntgemacht wird: 

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wurde festgesetzt; 
er schließt 

im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.004.800 € 

und im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 245.300 € 

ab. 

§ 2 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt 
werden nicht aufgenommen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

§ 4 

Umlagen werden nicht erhoben. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 20.000 € festgesetzt. 

§ 6 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2012 in Kraft. 

II. 

Die Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen 
Teile. 

III. 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen während des 
ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in 85072 
Eichstätt, Ostenstraße 31 a, innerhalb der allgemeinen Geschäftsstun-
den zur Einsicht auf. 

 
Denkendorf, 16. Oktober 2012 
gez.  H a u k e ,  Verbandsvorsitzender 

 

 

 
Sparkasse Ingolstadt 

161 Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern und sonsti-
gen Sparurkunden 

Gemäß Art. 39 AGBGB wurden nachstehend aufgeführte Spar-
kassenbücher/Sparurkunden 

3121387124 

durch Beschluss der Sparkasse Ingolstadt für kraftlos erklärt. 

Ingolstadt, 12.10.2012 

Sparkasse Ingolstadt 

Edith   B i t t n e r  Uschi   B r a u n 

 

 

 
162 Kraftloserklärung von Sparkassenbüchern und sonsti-

gen Sparurkunden 

Gemäß Art. 39 AGBGB wurden nachstehend aufgeführte Spar-
kassenbücher/Sparurkunden 

3165140108 

durch Beschluss der Sparkasse Ingolstadt für kraftlos erklärt. 

Ingolstadt, 15.10.2012 

Sparkasse Ingolstadt 

Edith   B i t t n e r  Andrea   B e r g m a n n 


